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Beschlussvorlage Nr. 35/2020  

 

Betreff: 
Annahme von Spenden 
 
Dreirad für den Kindergarten Schmalbach 
           

Produkt: 

3650.0101 

Betrag: 

321,01 € 

Haushaltsjahr: 

2020 

Mittel vorhanden ? 

   ja                      

  nein 

Deckungsvorschlag: 

   überplanmäßig 

   außerplanmäßig 

      

Bürgermeister: 

   zur Kenntnis 

   zur Entscheidung 

Gemeinderat: 

   zur Kenntnis 

   zur Entscheidung 

   ................................... 
 
  

Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Der Gemeinderat nimmt die angebotenen Spende in Höhe von 321,01 € (Dreirad 
„Ben Hur“) der Landfrauenvereine Eberstadt und Hölzern zugunsten des Kindergar-
ten Schmalbach an. 
 
 
Begründung 
 
Das Einwerben von Spenden ist gemäß § 78 Abs. 4 Gemeindeordnung in den Kreis 
der kommunalen Aufgaben aufgenommen worden. Es gilt Transparenz zu gewähr-
leisten und strafrechtliche Risiken für Amtsträger zu minimieren. Deshalb entscheidet 
der Gemeinderat über die Annahme von Spenden.  
 
Durch die Corona-Verordnungen musste der Außenspielbereich des Kindergarten 
Schmalbach in drei Bereiche aufgeteilt werden. Nachdem nur 2 Bereiche mit einem 
Dreirad in Form eines „Kindergarten-Taxis“ bestückt war, haben die Landfrauenver-
eine Eberstadt und Hölzern der Gemeinde für den dritten Bereich ein Dreirad „Ben 
Hur“ angeboten. 


